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„Wehrpflicht und Abschluss von Ausbildungen"

Ersuchen des BM f. Landesverteidigung um Information des Maturajahrganges 2006

Auf Wunsch des Bundesministeriums für Landesverteidigung, Personalabteilung C (WOHLFARTER, Tel. Nr. 01/727 61 – 21 952, Telefax Nr. 01/5200 – 21952), wird ersucht, den Maturanten der höheren Schulen folgenden Sachverhalt umgehend zur Kenntnis zu bringen:

1. Ausschluss von der Einberufung zum Grundwehrdienst bis zur Matura:

Auf Grund der seit 1. Dezember 2002 geltenden Rechtslage sind taugliche Wehrpflichtige für die Dauer jener Schul- und Hochschulausbildung oder sonstigen Berufsvorbereitung von der Einberufung zum Grundwehrdienst kraft Gesetzes ausgeschlossen, in der sie zu Beginn jenes Kalenderjahres standen, in dem erstmals ihre Tauglichkeit festgestellt wurde oder, wenn sie verspätet zur Stellung kamen, in dem Kalenderjahr, in dem sie sich laut Aufforderung der Stellung hätten unterziehen müssen. Dieser Ausschluss von der Einberufung zum Grundwehrdienst dauert bis zum Abschluss dieser Ausbildung, längstens jedoch bis zum 15. September jenes Jahres, in dem der Betroffene das 28. Lebensjahr vollendet. Der Nachweis über diese Ausbildung ist vom betroffenen Wehrpflichtigen – tunlichst bei der Stellung – vorzulegen, widrigenfalls der Ausschluss von der Einberufung zum Grundwehrdienst nicht eintritt.

Nach zwei Jahren ab der Tauglichkeitsfeststellung hat ein von der Einberufung ausgeschlossener Wehrpflichtiger ein Monat Zeit, einen entsprechenden Nachweis über den angemessenen Fortschritt seiner Ausbildung an die zuständige Ergänzungsabteilung des Militärkommandos zu übermitteln. Wenn er diesen Nachweis nicht erbringt, endet der Ausschluss von der Einberufung bereits nach Ablauf dieses Monats, und er muss mit seiner unverzüglichen Einberufung rechnen.

2. Kein Aufschub für weitere Ausbildungen

Für eine weiterführende Ausbildung, etwa ein Hochschulstudium, kann ein Aufschub des Antrittes des Grundwehrdienstes entsprechend der seit 1. Dezember 2002 geltenden Rechtslage nur dann gewährt werden, wenn der betroffene Wehrpflichtige nicht innerhalb eines Jahres nach seiner Heranziehbarkeit zum Grundwehrdienst einberufen wurde und er durch eine Unterbrechung einer bereits begonnenen Hochschulausbildung einen bedeutenden Nachteil erleiden würde. Die Heranziehbarkeit zum Grundwehrdienst beginnt im Regelfall entweder nach Ablauf von sechs Monaten nach der erstmaligen Feststellung der Tauglichkeit oder mit Ende jenes Ausschlusses von der Einberufung zum Grundwehrdienst, der für den Abschluss jener Berufsvorbereitung gegeben ist, die der Wehrpflichtige zu Beginn des Kalenderjahres seiner Stellung gerade betrieben hat.

3. Grundsätzliche Empfehlung

Aus einer Gesamtbetrachtung dieser gesetzlichen Bestimmungen ergibt sich, dass Wehrpflichtige grundsätzlich die Ausbildung, in der sie im Stellungsjahr standen, ohne Unterbrechung abschließen sollten, um unmittelbar danach ihre Wehrpflicht zu erfüllen. Maturanten steht daher ein Ausschluss bzw. Aufschub des Antrittes des Grundwehrdienstes für eine weiterführende Ausbildung nach der Matura (insbesondere Hochschulstudium und Fachhochschul-Studiengänge) praktisch nicht mehr zu. Aus diesem Grund empfiehlt das Bundesministerium für Landesverteidigung allen angehenden Maturanten, sich umgehend um einen möglichst frühzeitigen Einrückungstermin zu bemühen. Insbesondere empfiehlt sich für Maturanten, welche ein Hochschulstudium beginnen möchten, der Einrückungstermin Juli 2006, da der Grundwehrdienst spätestens Ende Februar 2007 abgeleistet wäre und somit das angestrebte Hochschulstudium noch im Sommersemester 2007 begonnen werden könnte.

Voraussetzung für eine Einberufung ist jedoch ein auf „tauglich“ lautender Stellungsbeschluss, weshalb jene Schüler, deren Stellungstermin auf Grund der Stellungskundmachung erst ab dem Juli 2006 vorgesehen ist, die Vorverlegung ihrer Stellung beim zuständigen Militärkommando beantragen können.

Es muss jedoch ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden, dass Anträge sowohl auf Einberufung zu einem bestimmten Termin als auch die Vorverlegung der Stellung nur insoweit entsprochen werden kann, als es die vorhandenen Einberufungskontingente, welche regional unterschiedlich sind, und Kapazitäten der Stellungseinrichtungen zulässt. 

4. Befreiung für das Medizin- und das Veterinärmedizinstudium sowie das Studium der Pharmazie

Ergänzend zu obigen Ausführungen wird seitens des Bundesministeriums für Landesverteidigung darauf hingewiesen, dass ein hoher militärischer Bedarf an ausgebildeten Ärzten sowie ein geringer militärischer Bedarf an Veterinären und Apothekern bestehen. Maturanten, die beabsichtigen, ein Hochschulstudium der (Veterinär-)Medizin und der Pharmazie zu beginnen, haben die Möglichkeit, diesen Wunsch entweder bei der Stellung selbst oder beim Referat A der Ergänzungsabteilung ihres zuständigen Militärkommandos vorzubringen. Die Ergänzungsabteilungen sind verhalten, derartige Wünsche dem Bundesministerium für Landesverteidigung vorzulegen, welches in weiterer Folge eine befristete Befreiung von der Verpflichtung zur Leistung des Grundwehrdienstes wegen Vorliegens militärischer Rücksichten bedarfsgerecht verfügt. Diese befristete Befreiung wird vorerst für ein Jahr ausgesprochen und nach Vorlage eines entsprechenden Studienerfolges, angelehnt an die jeweiligen Studienabschnitte, verlängert.

Der Form halber wird jedoch darauf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch auf derartige amtswegige Befreiungen besteht.

Für nähere Auskünfte zu konkreten Stellungs- und Einberufungsterminen stehen die Ergänzungsabteilungen der Militärkommanden in den neun Bundesländern zur Verfügung.

Der im gegenständlichen Schreiben genannte Sachbearbeiter ist für inhaltliche Auskünfte nicht zuständig, da seitens des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit dem Erlass nur einem Ersuchen um Informationsweitergabe des Bundesministeriums für Landesverteidigung entsprochen wird.

Wien, 8. März 2006
Für die Bundesministerin:

Mag. Johann Wimmer
Elektronisch gefertigt
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